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[bookmark: Dropdown1]Abnahmeprotokoll – 
Art der Leistung:      
	Kopfdaten (Ansprechpartner und Kontaktdaten):

	Bundesforstbetrieb:
	[bookmark: Dropdown2]
	Vertrags-/ Vergabe-Nr.:
	VOEK 054-26

	Revier:
	     
	Einzelauftrags-Nr.:
	     

	Leistungsort:
	     
	CS-Auftrag:
	     

	vereinbartes Leistungsende:
	     
     
	tatsächliches Leistungsende:
	     
     

	Auftragnehmer/in:
	     
	eingesetztes Personal:
	     



	|_| A)
	Abnahme*

Folgende Gesamtleistung wurde vollständig erbracht:
     
     
     
	Teilabnahme*

Folgende Teilleistung/en wurde/n erbracht:
     
     
     

	
	Es wurden keine Mängel festgestellt und die oben genannte/n, in sich geschlossene Leistung/en wird/werden abgenommen (§ 13 (2) VOL/B bzw. § 12 (4) VOB/B).

	[bookmark: Kontrollkästchen2]|_| B)
	Es wurden nicht wesentliche oder reversible Mängel festgestellt. Die Leistungen werden unter dem Vorbehalt abgenommen (§ 640 II BGB), dass die Behebung der nicht wesentlichen/ reversiblen Mängel durch den AN bis zum        erfolgt (§ 13 (2) VOL/B bzw. § 12 (3) VOB/B). Die Rechte aus den §§ 633, 634 BGB bleiben vorbehalten. Der Auftragnehmer erkennt seine Mängelbeseitigungspflicht an.

nicht wesentliche oder reversible Mängel:
     
     
     
     
Maßnahmen zur Behebung der nicht wesentlichen/ reversible Mängel:
     
     
     
     

	|_| C)
	Es wurden wesentliche oder irreversible Mängel festgestellt und die Leistung wird nicht abgenommen.

Wesentliche oder irreversible Mängel:
[bookmark: Text16]     
     
     
     



	     
	[bookmark: Text19]     

	Ort, Datum, Unterschrift Auftraggeber/in
	Ort, Datum, Unterschrift Auftragnehmer/in


										                            *nicht zutreffendes streichen 
Lieferantenbeurteilung - Offenlandpflege (Mahd, Mulchen, etc.)
Leistungsumfang in:  ha / lfm           
	Anforderungen:
	Vollständig erfüllt 
(Punkte)
	Geringfügige Mängel 
(Punkte)
	Erhebliche Mängel
(Punkte)

	1. Arbeitsorganisation
	(max. 6 Punkte)
	
	
	

	1.1. Termintreue und 
Flexibilität
	· festgelegte Termine laut Arbeitsauftrag eingehalten
· Verzögerungen begründet 
	③
	①
	⓪

	1.2. Kommunikation
	· Erreichbarkeit (ggf. zeitnaher Rückruf) 
· Verständigung sichergestellt
· Terminabstimmung
	③
	①
	⓪

	2. Arbeitsqualität
	(max. 24 Punkte)
	
	
	

	2.1. Qualität der verbleibenden Vegetation
	· Schnittfläche wie gefordert
· Schnitthöhe eingehalten
	⑥
	③
	⓪*)

	2.2. abgeschnittenes Material
	· Zerkleinerung wie gefordert
· Lagerung wie vorgegeben
· Weiterbearbeitung wie gefordert möglich
	⑤
	③
	⓪*)

	2.3. Biotope / geschützte Bereiche
	· Keine Schäden an zu schützenden Bereichen
	⑤
	③
	⓪*)

	2.4. Arbeitsfläche und -umfeld
	· Wege nach Abschluss freigeräumt
· Gräben und Durchlässe nach Arbeitsschluss gereinigt
· geöffnete Zäune wieder geschlossen
· Absperrungen vollständig zurückgebaut
	④
	②
	⓪

	2.5. sonstigen Schäden
	· keine Schäden an baulichen Einrichtungen o.ä.
z.B.: Grenzsteine, Hochsitze, Zäune, Schilder etc.
	④
	②
	⓪

	3. Technik/Verfahren
	(max. 5 Punkte)
	
	
	

	3.1. Eingesetzte Technik/ Werkzeuge geeignet/
geeignetes Verfahren
	· Maschine erfüllt die zugesicherten Kriterien
· technisch einwandfreier Zustand (optisch)
· Verfahren passt zum Arbeitsauftrag/-volumen
	③
	②
	⓪

	3.2. Umweltvorsorge
	· ordnungsgemäße Abfallentsorgung / Betankung usw.
	②
	①
	⓪*)

	4. Sicherheit
	(max. 5 Punkte)
	
	
	

	4.1. Einhaltung der UVV und Arbeitsschutzbestimmungen, 
- z.B. Schutzausrüstung verwendet; Rettungskette eingehalten
	③
	②
	⓪*)

	4.2. Verkehrssicherungsstandards eingehalten 
	②
	①
	⓪*)

	
Hinweis:  *) kann, laut GWB §124, zum Ausschluss bei künftigen Vergaben führen.


	Erreichte Gesamtpunkte:
	     
	von max.:
	40

	Bemerkungen, ggf. Begründung zur Vergabe von negativen Bewertungen (0 Punkte):
     
     
     
     
Anmerkung des Auftragnehmers:
     
     
     

	

	Zur Kenntnis genommen


	Ort, Datum, Unterschrift Auftraggeber/in
	Ort, Datum, Unterschrift Auftragnehmer/in


Erläuterung
	
	Erhebliche Mängel sind z.B.

	1. Arbeitsorganisation
	

	1.1. Termintreue
(vgl. Leistungsverzeichnis)
	· Vereinbarter Fertigstellungstermine verzögern sich durch Eigenverschulden des AN über 7 Tage hinaus (AG wurde nicht informiert oder hat Verzögerung nicht akzeptiert)

	1.2. Kommunikation 
	· mehrmalige Nichterreichbarkeit per E-Mail, Fax oder Telefon während der üblichen Geschäftszeiten ohne Rückmeldung am Folgetag 
· fehlen von mindestens einer deutschsprachigen Ansprechperson auf der Maßnahmenfläche

	2. Arbeitsqualität
	

	1. 
2. 
2.1. Qualität der verbleibenden Vegetation

	· das Material wurde nicht wie gefordert abgetrennt
· die im LV geforderten Höhe der verbleibenden Vegetation, entspricht mehr als 10 % nicht den Vorgaben 

	2.2. abgeschnittenes Material
	· die Abmessungen des zerkleinerten Materials weichen um 
mehr als 10 % von den Vorgaben ab 
· die Lagerung des Materials wurde zu weniger als 95 % erfüllt
· die Weiterverarbeitung des Materials laut LV wurde zu weniger als 95% erfüllt

	2.3. Biotope / geschützte Bereiche
	· Beeinträchtigung von Biotopen oder schützenswerten Bereichen ist entstanden

	2.4. Arbeitsfläche und –umfeld
	· Verunreinigungen auf Wegen, in Gräben und Durchlässen, die durch Arbeiten oder den Transport entstanden sind, wurden nicht selbständig entfernt (täglich); Wasserleitung ist beeinträchtigt
· geöffnete Zäune wurden, nach den Arbeiten (täglich), nicht durch den AN verschlossen
· durch den AN angebrachte Absperrungen (auch Markierungsbänder) wurden, nach Beendigung der Arbeiten, nicht vollständig durch den AN entfernt 

	2.5. sonstigen Schäden
	· mehrfache Beschädigung von betrieblichen, jagdlichen, Versorgungs- oder sonstigen Einrichtungen (Zäune, Abteilungsmarkierungen, Grenzsteine, Erholungseinrichtungen, Hochsitzen usw.)

	3. Technik/Verfahren
	

	1. 
2. 
3. 
3.1. Eingesetzte Maschinen / Werkzeuge geeignet 
	· Maschinen entsprechen nicht den zugesicherten Kriterien
· Einsatz wird wegen technischer Mängel behindert bzw. muss abgebrochen werden (z.B. Ölverlust; zu kleines, unpassendes Anbauaggregat; Winde ohne Funk)
· Mehr als 2 Korrekturen notwendig (Wiederholungsfehler trotz Hinweisung)
· Arbeitsverfahren nicht wie in der LB beschrieben und im LV gewünscht angewendet

	3.2. Umweltvorsorge 
	· mehrfache Abweichungen (z.B. keine Verwendung von Alkylat-Sonderkraftstoffen; keine ordnungsgemäße oder vollständige Abfallentsorgung etc.)

	4. Sicherheit
	

	1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. Einhaltung der UVV und Arbeitsschutz-bestimmungen, Schutzausrüstung verwendet 
	· mehrmalige Abweichungen von den Vorgaben (z.B. Tragen der Schutzausrüstung etc.)
· Rettungskette nicht eingehalten (Verständigung in deutscher Sprache nur eingeschränkt möglich)

	4.2. Verkehrssicherungsstandards eingehalten
	· notwendige Absicherungsmaßnahmen (Sperrungen/Sicherungen von Gefahrenstellen) wurden nicht / unzureichend vorgenommen 
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